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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Privatrecht

Der Nationalrat beschloss als Zweitrat die Senkung des zivilrechtlichen Mündigkeits-
und Ehefähigkeitsalters von 20 auf 18 Jahre. Ein von der LP-Fraktion unterstützter
Nichteintretensantrag Stamm (cvp, LU), welche die Vorlage als überflüssig betrachtete
und zudem einen Abbau von Schutzbestimmungen für Jugendliche befürchtete, lehnte
der Rat deutlich ab. Keine Chance hatte aber auch ein Antrag Allenspach (fdp, ZH), die
Alterslimite für jugendliche Arbeitnehmer (mit Ausnahme der Lehrlinge), welche gemäss
Arbeitsrecht einen Sonderschutz geniessen, aber auch einer besonderen Aufsicht
unterstellt sind, ebenfalls von 20 auf 18 Jahre zu senken. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.10.1994
HANS HIRTER

Kriminalität

Durch eine Teilrevision des Obligationenrechts (OR) wollte der Bundesrat regeln, unter
welchen Umständen eine Meldung von Arbeitnehmern auf Unregelmässigkeiten am
Arbeitsplatz, sogenanntes Whistleblowing, rechtmässig ist. Der vorgelegte
Gesetzesentwurf räumte der internen Behandlung einer solchen Meldung Priorität ein.
Nur unter den Umständen, dass die Meldung eine Straftat oder einen Verstoss gegen
das öffentliche Recht beträfe und nicht oder nicht genügend beachtet würde, wäre der
Gang an eine Behörde zulässig. Eine Ausnahme besteht, wenn der Arbeitnehmer
aufgrund der Erfahrung in früheren Fällen davon ausgehen muss, dass der Arbeitgeber
nicht ausreichend auf die Meldung eingehen wird. Eine direkte Meldung an die
Öffentlichkeit ist jedoch in keinem Fall gestattet. Da die Vorschläge betreffend den
Ausbau des Kündigungsschutzes in der Vernehmlassung kontrovers diskutiert worden
waren, will der Bundesrat diese Frage erst noch ausklammern und die Ergebnisse einer
laufenden Studie abwarten. Wenn der Kündigungsschutz ausgedehnt werden solle, so
solle dies gesamthaft und nicht nur im Falle des Whistleblowing geschehen. So bleibt
eine im Anschluss an eine rechtmässige Meldung ausgesprochene Kündigung zwar
weiterhin missbräuchlich, aber gültig. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 20.11.2013
NADJA ACKERMANN

Infrastruktur und Lebensraum

Verkehr und Kommunikation

Agglomerationsverkehr, öffentlicher Verkehr

Mit einer Teilrevision des Bundesgesetzes über die Arbeit in Unternehmen des
öffentlichen Verkehrs wollte der Bundesrat die Regelung der Arbeitsbedingungen für
das Personal des öffentlichen Verkehrs vereinheitlichen und modernisieren. Zudem
wollte der Bundesrat Drittfirmen, die für Unternehmen des öffentlichen Verkehrs
Leistungen erbringen, ebenfalls dem revidierten Gesetz unterstellen. Es sei stossend,
wenn etwa für Sicherheitspersonal einer Drittfirma im Auftrag eines
Verkehrsunternehmens andere Arbeitsbedingungen gälten als für Sicherheitspersonal
von Verkehrsunternehmen, befand der Bundesrat. Dies sah der Nationalrat, welcher die
Vorlage im März 2016 behandelte, anders: Er nahm zwar die Vorlage weitestgehend
unverändert an, strich jedoch die Bestimmung betreffend die Drittfirmen. Der
Ständerat, der die Vorlage im Mai 2016 behandelte, folgte dem Nationalrat. In den
Schlussabstimmungen vom Juni 2016 nahmen beide Räte die so abgeänderte
Teilrevision einstimmig an. 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.06.2016
NIKLAUS BIERI
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Luftfahrt

Le Conseil fédéral s’étant déjà engagé auprès des partenaires de la future compagnie, la
marge de manœuvre du parlement était très réduite. Le gouvernement a pris cette
décision, car il considérait que la Suisse avait besoin d’une compagnie aérienne
internationale et un "hub" intercontinental qui puissent assurer la pérennité des
relations commerciales (importations/exportations), de la place financières et du
tourisme. Par 110 voix contre 56, le Conseil national a octroyé le crédit de CHF 2,1
milliards pour la nouvelle entreprise aérienne (crédit d’engagement de CHF 1,6
milliards s’ajoutant aux CHF 450 millions pour l’exploitation des vols). Le camp rose-
vert a tenté sans succès, via plusieurs amendements, de lier l’engagement de la
Confédération à des clauses sociales en faveur du personnel de Swissair. La majorité
bourgeoise a refusé d’attribuer CHF 150 millions sur les CHF 2,1 milliards de fonds
public à un plan social. Elle a aussi renoncé à augmenter la facture fédérale de CHF 500
millions pour des mesures de reconversion ou de financement des préretraites. Malgré
ces échecs, les socialistes ont pourtant refusé de remettre en cause la participation de
la Confédération dans le capital de Crossair. Les radicaux et les démocrates-chrétiens
considéraient eux aussi que la création d’une nouvelle compagnie aérienne autour de
Crossair était la meilleure solution pour l’économie suisse et la sauvegarde des places
de travail. A l’opposé, l’UDC, les libéraux et les écologistes dénonçaient le projet.
Suivant le National, le Conseil des Etats a avalisé par 36 voix contre 3 les dépenses de
CHF 2,1 milliards. En obtenant la majorité qualifiée dans les deux Chambres, le
parlement évitait une crise politique qui aurait entraîné le désaveu du Conseil fédéral.
Le montant sera réparti entre les budgets 2001 et 2002. Le mois de novembre a aussi
été marqué le dépôt de bilan de Sabena et la plainte de l’Etat belge à l’encontre de
Swissair. 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 26.11.2001
PHILIPPE BERCLAZ

Sozialpolitik

Bevölkerung und Arbeit

Arbeitsmarkt

Im Juli 2015 präsentierte der Bundesrat seinen Vorschlag zur Änderung des
Entsendegesetzes, mit der er die Wirksamkeit der flankierenden Massnahmen zur
Personenfreizügigkeit optimieren wollte. Die flankierenden Massnahmen waren
eingeführt worden, um Erwerbstätige vor der missbräuchlichen Unterschreitung der
hiesigen Lohn- und Arbeitsbedingungen zu schützen. Um diesen Schutz zu
gewährleisten schlug der Bundesrat den Räten eine Erhöhung der maximalen
Verwaltungssanktionen bei Verstössen gegen die minimalen Lohn- und
Arbeitsbedingungen von CHF 5000 auf CHF 30‘000 vor. 5

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 01.07.2015
DAVID ZUMBACH

In der Frühjahrssession 2016 befasste sich der Nationalrat mit dem bundesrätlichen
Vorschlag zur Änderung des Entsendegesetzes. Dieser sah eine Erhöhung der
maximalen Verwaltungssanktionen bei Verstössen gegen die minimalen Lohn- und
Arbeitsbedingungen von CHF 5000 auf CHF 30‘000 vor. Damit wollte der Bundesrat die
Wirksamkeit der flankierenden Massnahmen zur Personenfreizügigkeit optimieren. Die
vorberatende Wirtschaftskommission (WAK-NR) hatte sich mit 17 zu 7 Stimmen für den
Revisionsentwurf ausgesprochen. Für die Kommission begründete Nationalrat Pardini
(sp, BE) diesen Entscheid damit, dass die geltende Obergrenze von CHF 5000 Franken
zu wenig abschreckend sei. Eine Minderheit Rime (svp, FR) wollte indes nicht auf die
Vorlage eintreten. Sie erachtete eine Gesamtrevision im Rahmen der Umsetzung der
Masseneinwanderungs-Initiative für zweckmässiger. Zudem wies sie darauf hin, dass die
neue Obergrenze auch für Schweizer Unternehmen Gültigkeit hätte, was in ihren Augen
über den Rahmen der flankierenden Massnahmen hinausgehen würde. Der
Nichteintretensantrag vermochte ausserhalb der SVP jedoch nur wenig Stimmen zu
generieren und wurde mit 64 zu 125 Stimmen deutlich abgelehnt. In der Detailberatung
schuf die grosse Kammer dann drei kleine Differenzen zum Vorschlag des Bundesrates.
Unter anderem wurde ein Antrag Romano (cvp, TI) mit 103 zu 77 Stimmen gutgeheissen,
der es den Behörden ermöglichen soll, Normalarbeitsverträge (NAV) bereits dann
befristet zu verlängern, wenn Hinweise dafür bestehen, dass der NAV-Wegfall zu
erneuten Missbräuchen führen kann. 6

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 01.03.2016
DAVID ZUMBACH
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Im März 2016 verabschiedete der Bundesrat seine Botschaft zur Änderung des
Obligationenrechts, mit der er neu die Voraussetzungen definieren wollte, unter denen
ein Normalarbeitsvertrag (NAV) mit zwingenden Mindestlöhnen verlängert werden kann.
Befristete NAV mit zwingenden Mindestlöhnen sollten dann erlassen werden können,
wenn zuvor Missbräuche festgestellt worden waren. Dies wurde in der Praxis zwar
bereits auf Bundes- und auf Kantonsebene so gehandhabt, mit der Regelung wolle man
aber, so der Bundesrat, insbesondere den Anliegen der stark betroffenen Grenzkantone
Tessin und Genf Rechnung tragen und die Rechtssicherheit erhöhen. 7

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 04.03.2016
DAVID ZUMBACH

La CER-CN a procédé à l'examen du projet de prorogation des contrats-types de
travail fixant des salaires minimaux, dans le but de fixer les conditions auxquelles les
contrats types de travail de durée limitée fixant des salaires minimaux peuvent être
prorogés pour une période limitée. Le Conseil national a déjà adopté un article 360a du
CO, selon lequel il suffit d'avoir soit des infractions répétées contre les prescriptions
en matière de salaire minimal ou soit des indices qu’à l’échéance du contrats-types de
travail les abus reprendront. Pour le prolongement de ces contrats, le projet du Conseil
fédéral rend ces deux conditions cumulatives. La commission propose donc ne pas
entrer en matière. Le Conseil national a alors rejeté tacitement le projet. 8

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 13.06.2016
DIANE PORCELLANA

S'agissant  de la prorogation des contrats-types de travail fixant des salaires minimaux,
la CER-CE se distancie de la position du Conseil national. La formulation proposée par
le Conseil national permettrait l’introduction d’un salaire minimum en Suisse sans qu'il
y ait de preuve de sous-enchère salariale apportée. Comme elle a déjà traité la question
dans la loi sur les travailleurs détachés (LDét), elle propose, sans opposition, à son
Conseil de ne pas entrer en matière sur le projet du Conseil fédéral. 
Le Conseil des Etats a suivi l'avis de sa commission. 9

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 29.06.2016
DIANE PORCELLANA

In der Herbstsession 2016 befasste sich zuerst der Ständerat mit der Änderung des
Entsendegesetzes, die über eine Erhöhung der maximalen Verwaltungssanktionen bei
Verstössen gegen die minimalen Lohn- und Arbeitsbedingungen von CHF 5000 auf CHF
30‘000 eine Verschärfung der flankierenden Massnahmen vorsah. Wie bereits zuvor in
der Frühjahrssession im Nationalrat kam es auch in der kleinen Kammer zu einer
Abstimmung über einen Nichteintretensantrag, der von Seiten der SVP, namentlich
Ständerat Föhn (svp, SZ) eingebracht worden war, der sich daran störte, dass auch
Schweizer Unternehmen von der "massiven Bussgelderhöhung" betroffen wären. Mit 4
zu 40 Stimmen war der Antrag aber auch im Ständerat chancenlos. Umstrittener war
hingegen der vom Nationalrat aufgenommene Passus, wonach Normalarbeitsverträge
(NAV) bereits dann befristet verlängert werden können, wenn Hinweise dafür bestehen,
dass der Wegfall zu erneuten Missbräuchen führen könnte. Der vorberatendenen WAK-
SR war dies zu weit gegangen und sie hatte mit 8 zu 3 Stimmen beantragt, dass eine
Verlängerung, so wie es der Bundesrat in seiner Botschaft zur Änderung des
Obligationenrechts vorgesehen hatte, nur dann möglich sein soll, wenn sowohl frühere
Verstösse vorliegen als auch Hinweise darauf bestehen, dass es auch künftig zu
Verstössen kommen wird. Auch Wirtschaftsminister Schneider-Ammann empfahl dem
Ständerat, in diesem Punkt nicht dem Nationalrat zu folgen, da man damit "unter
anderem dauerhaft Mindestlöhne einführen" würde. Trotz des Kommissionsantrags und
der bundesrätlichen Einwände sprach sich die kleine Kammer dann aber mit 29 zu 16
Stimmen für eine Minderheit Zanetti (sp, SO) aus und folgte gleichwohl dem Nationalrat.
Der Ständerat schuf dann aber doch noch eine Differenz zum Nationalrat: Auf Antrag
seiner Wirtschaftskommission beschloss er, dass schwerwiegende Verstösse nicht nur
mit einer Geldstrafe, sondern zusätzlich auch mit einem auf maximal fünf Jahre
befristeten Ausschluss vom Schweizer Arbeitsmarkt geahndet werden können. Der
ständerätlichen Fassung stimmte die grosse Kammer zwei Tage später mit 102 zu 87
Stimmen zu – entgegen dem Antrag der WAK-NR. In der Schlussabstimmung, die
aufgrund des Widerstands von SVP und FDP mit Spannung erwartet wurde, nahm der
Nationalrat den Entwurf mit 110 zu 86 Stimmen bei 2 Enthaltungen und der Ständerat
mit 30 zu 13 Stimmen bei 1 Enthaltung an. 10

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 13.09.2016
DAVID ZUMBACH
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Comme aucun référendum n'a été lancé contre la loi sur les travailleurs détachés
(LDét) révisée, celle-ci entre en vigueur le 1er avril 2017. 11

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 01.04.2017
DIANE PORCELLANA

Arbeitszeit

Dabei anerkannte der Bundesrat selber die gesundheitliche Mehrbelastung bei
Nachtarbeit. In einer Revision des Arbeitszeitgesetzes beantragte er deshalb dem
Parlament, allen Bediensteten im öffentlichen Verkehr die gleichen Zeitzuschläge für
Nachtarbeit zuzugestehen wie sie 1990 bereits den PTT- und SBB-Angestellten gewährt
worden waren. Die vorberatende Kommission des Ständerates beschloss mit klarem
Mehr, die Vorlage an den Bundesrat zurückzuweisen mit dem Auftrag, die
verschiedenen Revisionspunkte noch einmal mit den Personalverbänden auszuhandeln.
Insbesondere soll der Bundesrat die Auswirkungen der bei den Regiebetrieben seit
1990 gültigen Regelungen abklären. 12

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 13.11.1991
MARIANNE BENTELI

Als Erstrat genehmigte die kleine Kammer einstimmig eine Revision des
Arbeitszeitgesetzes, mit welchem die Arbeitszeiten in den Unternehmungen des
öffentlichen Verkehrs geregelt werden. Analog zu den bereits geltenden Bestimmungen
bei SBB und PTT hatte der Bundesrat beantragt, die Bandbreite der zu Zeitzuschlägen
führenden Arbeitszeit auf die Stunden zwischen 20 Uhr und sechs Uhr morgens (bisher
Mitternacht bis 4 Uhr) auszudehnen und die Ausgestaltung der Zeitzuschläge in seine
Kompetenz zu legen. Der Ständerat stimmte der Vorlage grundsätzlich zu, wollte jedoch
die Ausrichtung von Zeitzuschlägen erst ab 22 Uhr zulassen. Gegen den ausdrücklichen
Willen des Bundesrates, der auf internationale Vereinbarungen und ein entsprechendes
Postulat des Nationalrates verwies, beschloss der Rat zudem, die Mitspracherechte der
Arbeitnehmer einzuschränken. 13

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 01.12.1992
MARIANNE BENTELI

Mitte Jahr gab der Bundesrat seine Vorschläge für eine Revision des Arbeitsgesetzes
mit dem Ziel einer Aufhebung des Nacht- und Sonntagsarbeitsverbotes für Frauen in
der Industrie in die Vernehmlassung. Die Arbeits- und Ruhezeiten sollen künftig für
Frauen und Männer die gleichen sein. Nur acht Wochen vor und nach der Geburt eines
Kindes dürfen Frauen zwischen 20 und 6 Uhr nicht mehr beschäftigt werden. In dieser
Zeit haben sie Anspruch auf Versetzung zu einer gleichwertigen Tagesarbeit oder, wenn
dies nicht möglich ist, auf eine Fortzahlung von 80% des bisherigen Lohnes. Im
Gegenzug soll allen Arbeitnehmern und -nehmerinnen für geleistete Nacht- und
Sonntagsarbeit ein Zeitzuschlag in Form von zusätzlicher Freizeit gewährt werden. Alle
in der Nacht Arbeitenden sollen zudem das Recht erhalten, sich auf Verlangen
medizinisch untersuchen und beraten zu lassen. Wenn sich zeigt, dass ein
Arbeitnehmer zur Nachtarbeit untauglich ist, so muss ihm der Arbeitgeber eine
ähnliche Tagesarbeit anbieten. Ist dies nicht machbar, sind die gleichen Ansprüche zu
gewähren wie im Krankheitsfall. 14

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 29.06.1993
MARIANNE BENTELI

Ab 1. Januar 1994 werden alle Bediensteten im öffentlichen Verkehr besser für
Nachtarbeit entschädigt. Der Bundesrat setzte auf diesen Zeitpunkt eine im
Berichtsjahr auch vom Nationalrat genehmigte entsprechende Änderung des
Arbeitszeitgesetzes in Kraft. Bis anhin kannte bereits das Personal von SBB und PTT
diese Regelung. Für den Dienst zwischen 22 und 6 Uhr werden zusätzliche
Zeitzuschläge festgelegt, welche zwischen 5 und 15% der effektiven Arbeitszeit liegen.
Der Bundesrat will damit die seiner Ansicht nach erwiesenermassen stärkere
körperliche und geistige Belastung durch Tätigkeiten ausserhalb der gewohnten
Arbeitszeiten gezielter und gerechter kompensieren. 15

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.09.1993
MARIANNE BENTELI

In der Vernehmlassung lehnten nur die SP und die Eidg. Kommission für Frauenfragen
die Aufhebung des Nachtarbeitsverbotes im jetzigen Zeitpunkt generell ab. Die SP will
ihre Zustimmung erst geben, wenn die Verwirklichung verschiedener Verbesserungen
wie Mutterschaftsversicherung und -urlaub gesichert ist. Die Eidg. Frauenkommission
begründete ihre Ablehnung mit ungenügenden Schutzmassnahmen für Arbeitende mit
Familienpflichten. Die Gewerkschaften akzeptierten die Vorlage nur mit äusserster
Zurückhaltung. Der SGB erachtete sie als äussersten Kompromiss und nur unter der
Bedingung annehmbar, dass die Situation der in der Nacht Arbeitenden tatsächlich

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 14.10.1993
MARIANNE BENTELI
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verbessert werde. Ebenfalls ja sagte der CNG, drohte aber im Fall wesentlicher
Änderungen am Bundesratsentwurf mit dem Referendum. Mit Blick auf Familienleben
und Gesundheit schlug die CVP unter anderem vor, alle drei Jahre zu prüfen, ob ein
Unternehmen die Voraussetzungen für eine Nachtarbeitsbewilligung weiterhin erfülle.
SVP und FDP erachteten vor allem die vorgesehenen Verbesserungen des
Arbeitnehmerschutzes als heikel, da sich dahinter eine Neutralisierung der
Flexiblisierungsbestrebungen verstecken könnte, und die Vorgaben allzu sehr in die
Sozialpartnerschaft eingriffen. Der Vorort hielt fest, mit der Aufhebung des
Frauennachtarbeitsverbots sei ein dringliches Anliegen erfüllt, doch dürfe diese
Anpassung nicht Anlass zu zusätzlichen kompensatorischen Massnahmen sein. Auch der
Gewerbeverband verlangte eine Lockerung des Verbots ohne neue Auflagen. 16

Im Februar leitete der Bundesrat dem Parlament seine Botschaft über eine Teilrevision
des Arbeitsgesetzes zu. Schwerpunkte der Revision sind die gleiche Regelung der
Arbeits- und Ruhezeiten für Männer und Frauen in allen Wirtschaftssektoren, die
Flexibilisierung der Arbeitszeiten, eine Verbesserung des Schutzes der in der Nacht und
am Sonntag Erwerbstätigen sowie ein Sonderschutz für werdende Mütter, die
Nachtarbeit verrichten. Damit soll das bis anhin geltende Verbot der Nacht- und
Sonntagsarbeit von Frauen in der Industrie aufgehoben werden. 17

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 03.02.1994
MARIANNE BENTELI

In der Differenzbereinigung wollte die Mehrheit der vorberatenden Kommission für
Wirtschaft und Abgaben (WAK) des Ständerates dem Antrag des Nationalrates folgen.
Eine Minderheit Maissen (cvp, GR), zu der auch WAK-Präsidentin Rosmarie Simmen
(cvp, SO) gehörte, beantragte hingegen, am ursprünglichen Beschluss festzuhalten. Sie
argumentierte weniger mit sozialpolitischen Überlegungen als vielmehr mit der Frage
der Glaubwürdigkeit der Behörden gegenüber dem Stimmbürger. Parlament und
Bundesrat seien im Vorfeld der Abstimmung ganz klare Verpflichtungen eingegangen;
würden diese jetzt hier zurückgenommen, so werde ein weiterer Schritt in Richtung
Entfremdung von Volk und "classe politique" getan. Die kleine Kammer folgte,
unterstützt von Bundesrat Delamuraz, diesen staatspolitischen Überlegungen und
beschloss mit 18:14 Stimmen Festhalten am ursprünglichen Beschluss. 18

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.03.1995
MARIANNE BENTELI

Als Kompensation für die Aufhebung des Nacht- und Sonntagsarbeitsverbots der
Frauen in der Industrie, welche als Folge der Aufkündigung der diesbezüglichen ILO-
Vereinbarung möglich geworden war, hatte der Bundesrat für die Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer sämtlicher Wirtschaftszweige bei regelmässigen Arbeitsleistungen an
Sonn- und Feiertagen sowie zwischen 23 Uhr nachts und 6 Uhr morgens einen
Zeitzuschlag von zehn Prozent vorgeschlagen. Dem Nationalrat lag zu Beginn der
Beratungen je ein Rückweisungs- bzw. ein Aussetzungsantrag von rot-grüner Seite vor
mit dem Inhalt, diese Vorlage dem Parlament erst zusammen mit dem definitiv
bereinigten Gleichstellungsgesetz und dem Vorschlag zur Mutterschaftsversicherung
vorzulegen, da nur mit der Verabschiedung dieser Gesetzesvorlagen die
Gleichberechtigung der Frauen in der Arbeitswelt einigermassen abgesichert wäre. Die
grosse Kammer lehnte dies jedoch recht deutlich ab und weichte die Vorschläge des
Bundesrates sogar noch weiter auf, indem sie entschied, dass die Kompensation für
Nacht- und Sonntagsarbeit wahlweise aus einem zehnprozentigen Zeitzuschlag oder
einem Lohnzuschlag von 50% für die Sonntags- und 25% für die Nachtarbeit bestehen
soll, wobei sie für Arbeitnehmer mit Familienpflichten den Zeitzuschlag zwingend
vorsehen wollte. Sie schuf ebenfalls die Möglichkeit zu einer Ausweitung der
Ladenöffnungszeiten und bestimmte, dass Verkaufsgeschäfte künftig an jährlich
höchstens sechs Sonn- oder Feiertagen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
beschäftigen können, falls die kantonalen Vorschriften über den Ladenschluss dies
gestatten. 19

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 23.03.1995
MARIANNE BENTELI

Als Erstrat stimmte die kleine Kammer dem Bundesfeiertagsgesetz zu, das im
wesentlichen die vom Bundesrat auf den 1. Juli 1994 in Kraft gesetzte
Übergangsverordnung übernimmt und damit auch die Lohnzahlungspflicht festschreibt.
Obgleich dies im Vorfeld der Beratungen von Unternehmerseite heftig bestritten
worden war, passierte die Vorlage dennoch deutlich mit 15:5 Stimmen. 20

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 22.06.1995
MARIANNE BENTELI
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Der Nationalrat bestand aber auch in seiner neuen Besetzung darauf, den arbeitsfreien
1. August den anderen Sonn- und Feiertagen gleichzusetzen und kein spezielles
"Bundesfeiertagsgesetz" zu schaffen. Damit bleibt die Regelung der Lohnfortzahlung
den Sozialpartnern überlassen. Die Kommissionsminderheit aus FDP, SVP und FP,
welche für Rückweisung an den Bundesrat plädierte, machte geltend, die Wirtschaft
brauche Deregulierung und nicht neue Gesetzesvorschriften; der Einbezug des
Bundesfeiertags in die bisherigen Bestimmungen über die allgemeinen Sonn- und
Feiertage trage dem Verfassungsauftrag genügend Rechnung. Vergeblich appellierte
Bundesrat Delamuraz noch einmal daran, dass das Schweizervolk in der
Volksabstimmung von 1993 klar seinen Willen bekundet habe, den 1. August zu einem
ganz speziellen Feiertag zu machen. Die Beschäftigten in der Landwirtschaft und in den
privaten Haushaltungen seien zudem weder in der geltenden Gesetzgebung erfasst
noch gesamtarbeitsvertraglich geschützt, weshalb die Rückweisung an den Bundesrat
zu einer Ungleichbehandlung der Arbeitnehmenden führe. Die grosse Kammer schlug
die Warnung Delamuraz', es sei nicht klug, die neue Legislatur mit einer Missachtung
des Volkswillens zu beginnen, in den Wind und lehnte ein eigenständiges
Bundesfeiertagsgesetz mit 89 zu 79 Stimmen definitiv ab. 21

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 22.06.1995
MARIANNE BENTELI

Der Ständerat ging noch weiter im Abbau der Arbeitnehmerschutzbestimmungen. Er
argumentierte, die Vorlage sei den wirtschaftlichen Realitäten nicht angemessen und
für Gastgewerbe und Hotellerie, wo traditionell viel Nacht- und Sonntagsarbeit geleistet
wird, untragbar, weshalb er sämtliche Zeit- oder Lohnzuschläge im Gesetz strich und
auf allfällige Regelungen im Rahmen der Gesamtarbeitsverträge verwies. Gegen einen
Minderheitsantrag Simmen (cvp, SO) wurde auch der Lockerung der
Ladenöffnungszeiten zugestimmt. 22

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.09.1995
MARIANNE BENTELI

Entgegen den Empfehlungen ihrer Kommission und des Bundesrates beharrte die
kleine Kammer aber mit 23 zu 16 Stimmen weiterhin auf ihrem Entscheid, zugunsten
völliger Vertragsfreiheit jegliche Kompensationsvorschrift aus dem Gesetz zu
streichen. Dem nationalrätlichen Kompromissvorschlag gegenüber wurden neben
wirtschaftlichen auch juristische Bedenken ins Feld geführt, da mit der Version des
Nationalrates nicht in allen Fällen klar wäre, ob nun die Regelung des
Gesamtarbeitsvertrages zur Anwendung komme oder das Gesetz. Diesen Bedenken
wollte ein Antrag Onken (sp, TG) Rechnung tragen. Gemäss diesem Vorschlag sollte das
Gesetz zwar zwingend einen zehnprozentigen Zeitzuschlag vorsehen, allerdings mit dem
Zusatz, dass eine vertragliche Bestimmung, welche den Gesundheitsschutz der
Arbeitnehmenden gleichwertig regelt, ebenfalls zulässig ist. Dieser Antrag wurde mit 28
zu sechs Stimmen deutlich abgelehnt. 23

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.09.1995
MARIANNE BENTELI

Im Nationalrat setzte sich dann eine arbeitgeberfreundliche Linie durch, welche für
den Bundesfeiertag keine Sonderregelung wünschte, sondern diesen den allgemeinen
Sonn- und Feiertagen gleichsetzen wollte, wodurch die automatische
Lohnfortzahlungspflicht entfällt. Vergeblich erinnerte Bundesrat Delamuraz an den
Wortlaut der vom Souverän gutgeheissenen Volksinitiative, wonach der Nationalfeiertag
grundsätzlich für alle Bürgerinnen und Bürger gelten und Näheres in einem speziellen
Bundesgesetz geregelt werden soll. Falls dem Parlament der Grundsatz von Treu und
Glauben noch etwas gelte, so dürfe es hier vom erteilten Verfassungsauftrag nicht
abweichen. Gegen den Widerstand der Fraktionen von SP, LdU/EVP und SD/Lega wurde
die Vorlage ganz knapp, mit 75:71 Stimmen an den Bundesrat zurückgewiesen mit der
Auflage, den 1. August in die bestehenden Bundesgesetze einzubauen und damit die
Frage der Lohnfortzahlung den sozialpartnerschaftlichen Verhandlungen zu
überlassen. 24

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 05.12.1995
MARIANNE BENTELI

Der Schweizerische Gewerkschaftsbund kündigte darauf seine Absicht an, unabhängig
davon, welcher Vorschlag in der Differenzbereinigung obsiegen wird, gegen die
Gesetzesänderung das Referendum zu ergreifen, da mit diesen Bestimmungen von
einer eigentlich zum Schutz aller Arbeitnehmer gedachten Revision nur noch die
Deregulierungsmassnahmen übrigblieben. 25

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 05.12.1995
MARIANNE BENTELI
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Die Differenzbereinigung war das erste Sachgeschäft der neuen Legislatur im
Nationalrat. Auf der Suche nach einem Kompromiss schlug die Mehrheit der
Kommission vor, dass lediglich die Nachtarbeit im Gesetz geregelt werden und dabei
nur dann ein zehnprozentiger Zeitzuschlag garantiert werden soll, wenn für die
betroffenen Beschäftigten kein Gesamtarbeitsvertrag Kompensationsregelungen
vorsieht. Die Sozialpartner wären also weiterhin frei, den Ausgleich für die regelmässig
geleistete Nachtarbeit im Gesamtarbeitsvertrag nach ihrem Gutdünken auszuhandeln -
in Form eines Lohnzuschlags oder von Freizeit. Dieser Kompromiss passierte allerdings
nur mit der äusserst knappen Mehrheit von 94 zu 92 Stimmen. Wie der Ständerat
verzichtete auch der Nationalrat auf einen gesetzlich vorgeschriebenen Ausgleich für
die Sonntagsarbeit. 26

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 12.12.1995
MARIANNE BENTELI

In der Frühjahrssession befasste sich der Nationalrat erneut mit der letzten noch
bestehenden Differenz bei der Revision des Arbeitsgesetzes, nämlich der Frage, ob für
Nachtarbeit von Gesetzes wegen eine Kompensation vorgesehen werden solle oder
nicht. Die Kommissionsmehrheit war nicht mehr bereit, wegen dieser einzigen
Differenz die Verabschiedung der Vorlage weiter zu verzögern und schlug vor, sich der
harten Linie im Ständerat anzuschliessen. Eine SP-Minderheit der Kommission
beantragte Rückkehr zur Vorlage des Bundesrates (obligatorischer 10%iger Zeitzuschlag
für Nachtarbeit), eine CVP-Minderheit Zustimmung zum ersten Entscheid des
Nationalrates (10%ige Kompensation, falls der Betrieb nicht einem
Gesamtarbeitsvertrag unterstellt ist). Bundespräsident Delamuraz mahnte erneut - aber
wiederum vergeblich - den Kompromiss, den die Verbandsvertreter in einer
Expertenkommission zu diesem Punkt erarbeitet hatten, nicht in einem Anfall von
Deregulierungswut leichtfertig über Bord zu werfen. In der Eventualabstimmung
unterlag der Antrag der SP mit 97 zu 67 Stimmen dem Vorschlag der CVP. In der
Gesamtabstimmung obsiegte der Antrag der Kommissionsmehrheit, welche die fast
einhellige Zustimmung der FDP und der SVP fand, mit 82 zu 50 Stimmen. Damit waren
alle Kompensationen für Nacht- und Sonntagsarbeit im Gesetz gestrichen und die
Übereinstimmung mit dem Ständerat erreicht. In der Schlussabstimmung wurde die
Revision im Nationalrat mit 89 zu 80 Stimmen bei 9 Enthaltungen angenommen. Im
Ständerat erfolgte die Zustimmung mit 27 zu 6 Stimmen. 27

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 22.03.1996
MARIANNE BENTELI

Schon im Vorfeld dieses Beschlusses kündigte der SGB das Referendum gegen das
revidierte Gesetz an und fand dabei die Unterstützung von SP, GP, PdA, CNG und LFSA.
Die EDU beschloss ihrerseits, wegen der "Entheiligung" des Sonntags auf den
Referendumszug aufzuspringen. Aber auch welsche FDP-Politiker - unter ihnen der
Vizepräsident der Partei, Peter Tschopp (GE) sowie die Nationalräte Christen (VD) und
Dupraz (GE) - verhehlten nicht, dass sie für das Referendum gewisse Sympathien
hegten. Diese drei Abgeordneten hatten denn in der Schlussabstimmung auch als
einzige FDP-Vertreter gegen die Annahme der Vorlage gestimmt. Das Referendum kam
schliesslich mit 165 467 Stimmen zustande. 28

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 12.06.1996
MARIANNE BENTELI

Zum zweiten Mal seit 1979 verzichtete der Bundesrat auf eine Empfehlung zuhanden
der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger. Er begründete dies damit, dass das Parlament
eine Vorlage verabschiedet habe, welche vorab bei der Kompensation der Nacht- und
Sonntagsarbeit fundamental von den Vorschlägen der Landesregierung abgewichen sei.
Im "Bundesbüchlein" und in seinen Auftritten werde sich der Bundesrat darauf
beschränken, den Inhalt und die Auswirkungen des Gesetzes zu erläutern, ohne
materiell dazu Stellung zu nehmen. 29

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 11.10.1996
MARIANNE BENTELI

Der Katholische und der Evangelische Frauenbund, der schweizerische Verband für
Frauenrechte, Gewerkschafterinnen, Parlamentarierinnen der SP, der CVP und der
Grünen sowie weitere Persönlichkeiten aus diesen Kreisen konstituierten sich im
Oktober zu einem Frauenkomitee "Nein zum diskriminierenden Arbeitsgesetz". Sie
kritisierten, die bloss formale Gleichbehandlung der Frauen mit den Männern, welche
die Lebensrealität der mehrfach belasteten Frauen ausser acht lasse, diskriminiere
recht eigentlich die Frauen. Aus einer veralteten Gleichstellungsoptik möge es positiv
erscheinen, dass nun Frauen wie die Männer auch im Industriebereich nachts arbeiten
dürften. Aus einer modernen und differenzierten Sicht der Dinge bringe das revidierte
Gesetz aber nicht mehr Gleichstellung, sondern verschärfe die Unterschiede der

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 08.11.1996
MARIANNE BENTELI
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Arbeitslast zwischen den Geschlechtern und müsse daher als Rückschritt in der
Gleichstellungspolitik gewertet werden. Angesichts der tieferen Frauenlöhne werde die
Wirtschaft zudem geradezu ermuntert, Frauen nachts und sonntags zu beschäftigen, als
Teilzeitarbeiterinnen womöglich noch über prekäre Abrufverträge. Genau diese
Kategorie von Frauen sei jedoch gewerkschaftlich schlecht bis kaum organisiert und
könne sich damit nicht auf das Aushandeln einer Zeitkompensation durch die
Sozialpartner verlassen. Andererseits konstituierte sich auch ein bürgerliches
Frauenkomitee zur Unterstützung des neuen Arbeitsgesetzes, da dieses berufstätigen
Frauen dieselben Beschäftigungsmöglichkeiten einräume wie den Männern. 30

Teilrevision des Arbeitsgesetzes 
Abstimmung vom 1. Dezember 1996

Beteiligung: 46,7%
Ja: 697 874 (33,0%)
Nein: 1 418 961 (67,0%)

Parolen:
- Ja: FDP, LP, SVP, FP; Vorort, Arbeitgeber, SBV, SGV; Hotelierverein, Tourismus-
Verband.
- Nein: SP, CVP (12*), GP, PdA, LdU, EVP, KVP, SD, EDU; SGB, CNG, LFSA,
Angestelltenverbände; Landeskirchen, Pro Familia.

* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen

Die Vox-Analyse dieses Urnengangs zeigte, dass das recht deutliche Nein weniger als
Ablehnung des Sozialabbaus denn als Bekenntnis zu einem arbeitsfreien Sonntag
gewertet werden kann. 74% der Urnengänger sagten in der Nachbefragung, der Sonntag
müsse ein gesetzlicher Feiertag für möglichst viele bleiben. Nur 49% der
Stimmberechtigten erklärten sich hingegen mit dem Argument der SP einverstanden,
dass mit dem Nein zum Arbeitsgesetz dem Trend zum Sozialabbau ein Riegel geschoben
werden müsse.
Mit fast 47% war die Stimmbeteiligung unüblich hoch, was wohl auch damit
zusammenhing, dass an diesem Wochenende gleich über zwei emotional stark
befrachtete Vorlagen (neben dem Arbeitsgesetz noch die Asylinitiative der SVP)
abgestimmt wurde. In den letzten Tagen vor dem Urnengang waren dem Referendum
generell gute Erfolgschancen zugemutet worden, aber der Nein-Stimmen-Anteil von
67% übertraf dann doch alle Erwartungen. Die Ablehnung erfolgte vor allem in jenen
Kantonen, welche über- oder unterproportional von Arbeitslosigkeit betroffen sind: So
lehnte die gesamte Romandie und das Tessin mit Nein-Stimmenanteilen von 68,6%
(Genf) bis 86,6% (Jura) die Vorlage besonders deutlich ab, aber auch Uri und Obwalden
sprachen sich mit 79,3 resp. 69,9% klar überdurchschnittlich gegen die Vorlage aus.

Bundesrat Delamuraz konnte am Abend des Abstimmungssonntags seine Verärgerung
über die Arbeitgeber und das Parlament nur mit Mühe unterdrücken. Er bezeichnete
das massive Nein als das - leider - vorprogrammierte Ergebnis des mangelnden
Konsenses in der Schweiz. Er habe das Parlament vergeblich davor gewarnt, die
wirtschaftsfreundlichen Bestimmungen auszuweiten und alle
arbeitnehmerfreundlichen Bestimmungen aus der Vorlage zu kippen. Für den Vorsteher
des EVD sollte das Resultat zumindest den Nutzen haben, die Alarmglocken schrillen zu
lassen. Das Volk habe einen eindeutigen Auftrag gegeben: Es wolle nicht einseitige,
sondern zwischen den Sozialpartnern abgesprochene Lösungen sowie Solidarität. Der
Bundesrat sei bereit, als Mittler zu wirken und die Sozialpartner zu einer neuen Lösung
zu führen. 31

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 01.12.1996
MARIANNE BENTELI

Im Eiltempo und ohne Gegenstimme hiess der Ständerat die nachgebesserte Revision
des Arbeitsgesetzes gut, welche eine gegenüber der ersten, in der Volksabstimmung
gescheiterten, gemässigtere Lockerung des Abend-, Nacht- und Sonntagsarbeitsverbots
vornahm. Damit war die ehemals so umstrittene Vorlage ohne viel Aufhebens zumindest
im Parlament unter Dach und Fach. 32

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 20.03.1998
MARIANNE BENTELI
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Die in den letzten Jahren entbrannte Diskussion um die arbeitsrechtliche Stellung des
1. August wollte der Bundesrat in seinem Vorschlag zur revidierten Bundesverfassung
insofern umschiffen, als er in Art. 110 Abs. 3 lediglich sagen wollte, der Bundesfeiertag
sei arbeitsrechtlich den Sonntagen gleichgestellt. Damit wäre die heikle Frage der
Lohnzahlungspflicht auf ein künftiges Bundesgesetz verschoben worden. Eine
Übergangsbestimmung sollte den Bundesrat ermächtigen, die Einzelheiten bis zur
Inkraftsetzung der entsprechenden Bundesgesetzgebung zu regeln. 33

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 07.06.1998
MARIANNE BENTELI

Dies sah auch der Ständerat so, der als Erstrat dem bundesrätlichen Vorschlag
oppositionslos folgte. Ganz anders verhielt sich der Nationalrat. Einem
Minderheitsantrag quer durch die bürgerlichen Parteien, welcher dem Bundesrat
zustimmen wollte, stand ein Mehrheitsantrag der Kommission gegenüber, der den
Bundesfeiertag eindeutig als den Sonntagen gleichgestellt und arbeitsrechtlich bezahlt
bezeichnen wollte. Nachdem ein noch weitergehender persönlicher Antrag Rennwald
(sp, JU), der auch den 1. Mai zum bezahlten Feiertag erheben wollte, mit 86 zu 71
Stimmen gescheitert war, obsiegte der Antrag der Mehrheit mit 97 zu 62 Stimmen.
Tenor der Argumentation war, das Volk habe 1993 mit seiner Zustimmung zur 1. August-
Initiative der Schweizer Demokraten klar zum Ausdruck gebracht, dass es sich darunter
einen den Sonntagen gleichgestellten und damit bezahlten Feiertag vorstelle. 34

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 08.06.1998
MARIANNE BENTELI

Für Gewerkschafter aus der Romandie sowie die Funktionäre der Gewerkschaft Druck
und Papier ging der Arbeitnehmerschutz immer noch zu wenig weit, da das revidierte
Gesetz den Arbeitstag unzulässig verlängere, eine starke Zunahme der Nachtarbeit
bringe und zu viele Überstunden erlaube. Gegen den Willen von SP und SGB, die
meinten, mit diesem zweiten Revisionspaket sei das Machbare erreicht, ergriffen sie
das Referendum. Wider Erwarten kam dieses mit 54 297 Unterschriften zustande.
Besonders starke Unterstützung fand es in den Kantonen Waadt und Genf (mit allein
über 28 000 Unterschriften) sowie in den übrigen welschen Kantonen und dem Tessin,
also in jenen Landesteilen, welche bereits die erste Revisionsvorlage besonders
deutlich abgelehnt hatten. 35

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 11.08.1998
MARIANNE BENTELI

Diese Haltung vertraten auch Büttiker (fdp, SO) und Bundesrat Koller bei der 2. Lesung
im Ständerat. Sie meinten, dass es eleganter gewesen wäre, die Frage der Entlöhnung
des 1. August in einem formellen Gesetz zu regeln, doch müssten nun angesichts der
nicht enden wollenden diesbezüglichen Diskussionen die Missverständnisse definitiv
ausgeräumt werden. Die beiden fanden aber kein Gehör in der kleinen Kammer, die mit
23 zu 15 Stimmen Festhalten beschloss. Diese Hartnäckigkeit rief daraufhin im
Nationalrat den Widerstand selbst vieler bürgerlicher Politiker auf den Plan. Mit dem
deutlichen Mehr von 107 zu 37 Stimmen wurde die arbeitsrechtliche Bezahlung des 1.
August erneut auf Verfassungsbene bekräftigt. 36

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.10.1998
MARIANNE BENTELI

Änderung des Bundesgesetzes über die Arbeit in Industrie, Gewerbe und Handel
(Arbeitsgesetz)
Abstimmung vom 29. November 1998

Beteiligung: 38,1%
Ja: 1 072 978 (63,4%)
Nein: 620 011 (36,6%)

Parolen:
– Ja: FDP, CVP, SVP, SP (5*), LP, LdU, EVP, FP, CSP; SGV, Vorort, SBV; SGB, CNG.
– Nein: SD, PdA; GDP.
– Stimmfreigabe: GP (1*)

* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen

Die Vox-Analyse dieses Urnengangs bestätigte die bereits am Abend des
Abstimmungssonntags getroffene Feststellung, wonach das neue Gesetz von allen
sozialen Gruppen gutgeheissen wurde. Die Sympathisanten der bürgerlichen Parteien
stimmten der Vorlage deutlicher zu als jene der SP, doch wurde das Gesetz auch von
diesen mit rund 60% gutgeheissen. 37

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 29.11.1998
MARIANNE BENTELI
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Trotz dieses klaren Votums der grossen Kammer beharrte der Ständerat in dritter
Lesung mit 22 zu 15 Stimmen noch immer auf seinem Standpunkt. Nun fand es der
Nationalrat gar nicht mehr nötig, die leidige Angelegenheit noch einmal zu diskutieren.
Ohne Wortmeldung und Abstimmung hielt er an seinem Entschluss fest. In der
Einigungskonferenz setzte sich die Version des Nationalrates durch. Damit fand eine
jahrelange Streitigkeit ein Ende und der Bundesfeiertag wurde definitiv den Sonntagen
gleichgestellt und als arbeitsrechtlich bezahlter Feiertag anerkannt. 38

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.12.1998
MARIANNE BENTELI

Der Bundesrat beschloss, die „Arbeitszeitinitiative“ des SGB ohne Gegenvorschlag
abzulehnen. Die Verkürzung der Arbeitszeit sei in erster Linie Angelegenheit der
Sozialpartner; diese könnten am besten beurteilen, ob und inwieweit eine solche
Regelung für ihre Branche möglich und tragbar sei. Die Verkürzung der Arbeitszeit von
heute durchschnittlich 42 auf 36 Stunden pro Woche mit Lohngarantie für kleine und
mittlere Einkommen hätte negative Auswirkungen auf den Wirtschaftsstandort
Schweiz. 39

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.06.2000
MARIANNE BENTELI

Das Volk stimmte am 27. November der Arbeitsgesetzrevision und damit der generellen
Öffnung der Läden in grossen Bahnhöfen und Flughäfen an Sonntagen und am Abend
mit einer hauchdünnen Mehrheit von 50,6% zu. Die Vorlage, von der bloss rund 2'500
Angestellte direkt betroffen waren, war sowohl von den Gewerkschaften als auch von
den Kirchen vehement bekämpft worden, weil diese darin einen entscheidenden
Schritt zur Aufhebung des grundsätzlich arbeitsfreien Sonntags sahen. Nach diesem
äusserst knappen Abstimmungsausgang verzichteten die CVP und eine starke
Minderheit der SVP darauf, das im Parlament aufgegleiste Projekt einer generellen
Zulassung der Sonntagsarbeit im Detailhandel weiter zu unterstützen. Mit ihrer Hilfe
gelang es der Linken, eine entsprechende, vom Ständerat bereits gutgeheissene Motion
im Nationalrat abzulehnen. 40

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 27.11.2005
HANS HIRTER

Arbeitnehmerschutz

Einstimmig ermächtigte der Nationalrat den Bundesrat, drei Übereinkommen der
Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) zu ratifizieren, nämlich die Übereinkommen
Nr. 119 (Maschinenschutz), 132 (Mindestdauer bezahlter Ferien) und 162 (Sicherheit bei
der Verwendung von Asbest). Mit einem Postulat der vorberatenden Kommission
beauftragte er zudem die Regierung, die Gesetzesänderungen zu prüfen, die notwendig
sind, um die Hindernisse zur Ratifikation der Übereinkommen 170 (Sicherheit bei der
Verwendung chemischer Stoffe bei der Arbeit) und 171 (Nachtarbeit) zu beseitigen. Der
Bundesrat hatte dem Parlament beantragt, die Ratifizierung dieser beiden Abkommen
auf unbestimmte Zeit zu vertagen, da selbst der Entwurf für ein revidiertes
Arbeitsgesetz nicht in allen Punkten mit diesen beiden Übereinkommen kompatibel sei.
Die kritischen Punkte betreffen den Kündigungsschutz, die Mitbestimmung der
Arbeitnehmer, die Nachtarbeit sowohl für Männer wie für Frauen sowie den
Mutterschaftsschutz. 41

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 13.08.1991
MARIANNE BENTELI

Auch bei der Behandlung der Änderungen im Bundesgesetz über die
Arbeitsvermittlung und den Personalverleih stellte eine rot-grüne
Kommissionsminderheit im Nationalrat Abänderungsanträge, welche einer möglichen
Verschlechterung der sozialen Rahmenbedingungen entgegenwirken sollten. In einer
ersten Runde war diesem Anliegen jedoch kein Erfolg beschieden. Erst nachdem die
Vorlage an der gemeinsamen Opposition der SVP, welche damit ihre generelle
Ablehnung des EWR zum Ausdruck brachte, und der SP, die meinte, ohne flankierende
Massnahmen könne der EWR-Abstimmungskampf nicht gewonnen werden, scheiterte,
waren die anderen bürgerlichen Parteien zu Konzessionen bereit. So wurden beim
grenzüberschreitenden Personalverleih die ausländischen Arbeitsvermittler
verpflichtet, die zwingenden Arbeitnehmerschutzbestimmungen des
Obligationenrechts bzw. bestehende Gesamtarbeitsverträge einzuhalten, wobei diese
Bestimmungen erst 1995, also nach Ende der Übergangsfrist, greifen sollten. 42

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.10.1992
MARIANNE BENTELI
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Ein neuer Bundesbeschluss über Information und Mitsprache der Arbeitnehmer in den
Betrieben sollte den Angestellten das Recht geben, in betrieblichen Sicherheitsund
Gesundheitsfragen sowie bei Firmenübernahmen und Massenentlassungen informiert
und angehört zu werden. Ab einer Betriebsgrösse von 50 Mitarbeitern wurde der
Anspruch auf eine Vertretung in Form einer Betriebskommission oder eines
Betriebsrates eingeführt. 43

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 14.10.1992
MARIANNE BENTELI

Im Rahmen von Swisslex unterbreitete der Bundesrat dem Parlament eine geringfügige
Änderung des Arbeitsgesetzes mit dem Ziel, die Vorschriften über die
Gesundheitsvorsorge auf die Bundesverwaltung auszudehnen sowie bestimmte
Arbeitnehmerkategorien, beispielsweise Kader und Assistenten, die bisher nicht
eingeschlossen waren, neu den Schutzvorschriften des Gesetzes zu unterstellen. Da die
Vorlage bereits mit dem Eurolex-Paket verabschiedet worden war, nahm die kleine
Kammer die Änderung diskussionslos und einstimmig an. Im Nationalrat setzte sich
jedoch vorerst ein Nichteintretensantrag Gros (lp, GE) mit dem Argument durch, diese
Revision trage nichts zu der vom Bundesrat angesagten Deregulierung und
Revitalisierung der Schweizer Wirtschaft bei. Der Ständerat befand, dies sei nicht der
Ort, um eine Grundsatzdebatte zu führen, und hielt an seinem Entscheid fest, worauf
ihm der Nationalrat folgte. 44

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.04.1993
MARIANNE BENTELI

Im Rahmen von Swisslex stimmten sowohl Stände- wie Nationalrat einer Änderung der
obligationenrechtlichen Bestimmungen über den Arbeitsvertrag zu, wonach
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer künftig informiert und angehört werden
müssen, wenn sie vom Übergang des Unternehmens auf einen neuen Besitzer
betroffen sind oder wenn Massenentlassungen bevorstehen. Zudem wird festgelegt,
dass der Käufer eines Betriebes die vom Verkäufer abgeschlossenen Arbeitsverträge
übernehmen muss. In beiden Kammern unterlagen Rückweisungs- bzw.
Nichteintretensanträge aus den Reihen der LP, welche in dieser Vorlage einen Verstoss
gegen die Grundsätze der Revitalisierung und Deregulierung sah. Während der
Ständerat in der Detailberatung kaum Änderungen am bundesrätlichen Vorschlag
vornahm, erreichte im Nationalrat das rechtsbürgerliche Lager, dass bei
Betriebsübernahmen die Einhaltung von Gesamtarbeitsverträgen auf ein Jahr reduziert
wurde. Da dies der Praxis in den anderen europäischen Staaten entspricht, schloss sich
der Ständerat hier an. Zudem setzte sich in der Differenzbereinigung eine Milderung
der Sanktionen für die Nichteinhaltung der Informationspflicht bei Massenentlassungen
durch. 45

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.06.1993
MARIANNE BENTELI

Die neuen Bestimmungen des Obligationenrechts wurden ebenfalls im neuen
Bundesgesetz über die Information und Mitsprache der Arbeitnehmer in den Betrieben
(Mitwirkungsgesetz) festgeschrieben. Dieser Erlass sichert der Arbeitnehmerschaft
einen Anspruch auf rechtzeitige und umfassende Information in den für ihre Arbeit
entscheidenden Belangen zu. In Betrieben mit mindestens 50 Arbeitnehmenden kann
die Belegschaft eine Vertretung bestimmen. Besondere Mitwirkungsrechte hat diese in
Fragen der Arbeitssicherheit und des Gesundheitswesens, beim Betriebsübergang und
bei Massentlassungen.

Obgleich das Parlament im Vorjahr die Eurolex-Variante dieses Gesetzes nahezu
oppositionslos angenommen hatte, entbrannte nun in beiden Kammern eine
Redeschlacht darüber, ob man auf die Botschaft des Bundesrates überhaupt eintreten
solle. Die Befürworter des neuen Gesetzes argumentierten, dieses bringe keine
revolutionäre Neuerung, sondern fasse nur klärend jene eigentlich selbstverständlichen
Mitwirkungsrechte zusammen, welche heute schon von den meisten Schweizer
Unternehmen beachtet werden. Die Gegner kritisierten, hier werde erneut über-
anstatt dereguliert, und sie äusserten die Befürchtung, dieses Gesetz könnte der 1976
von Volk und Ständen abgelehnten Mitbestimmung der Arbeitnehmer auf
Unternehmensebene den Weg bahnen. Mit deutlichem Mehr lehnten beide Kammern
schliesslich Nichteintretensanträge einer rechtsbürgerlichen Minderheit ihrer
jeweiligen Kommissionen ab.

Im Ständerat setzte sich aber ein Antrag Büttiker (fdp, SO) durch, welcher das Gesetz
deutlich abschwächen wollte. Der Bundesrat hatte vorgeschlagen, in sechs Kernpunkten
Mindeststandards festzuschreiben, welche keinesfalls unterschritten werden dürften,
und in den anderen Bereichen eine Abweichung zu Lasten der Arbeitnehmer nur

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 07.12.1993
MARIANNE BENTELI
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zuzulassen, wenn gesamtarbeitsvertraglich eine gleichwertige Regelung stipuliert wird.
Der Vorschlag Büttiker wollte alle Bestimmungen des Gesetzes für Konsenslösungen
freigeben und zudem als Verhandlungspartner neben den Gewerkschaften auch die
Hausverbände zulassen. Der Nationalrat lehnte diese Änderung mit dem Hinweis ab, von
Mindeststandards könnten gar keine gleichwertigen Abweichungen nach unten
gefunden werden, worauf sich der Ständerat der grossen Kammer anschloss. 46

Der Nationalrat ermächtigte die Landesregierung, das 1992 von der Internationalen
Arbeitskonferenz verabschiedete Übereinkommen Nr. 173 über den Schutz der
Forderungen der Arbeitnehmer bei Zahlungsunfähigkeit ihres Arbeitgebers zu
ratifizieren. Die Schweiz kann alle Verpflichtungen aus diesem Übereinkommen ohne
Änderung der nationalen Gesetzgebung erfüllen. 47

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 12.07.1994
MARIANNE BENTELI

Wegen mehr oder weniger gewichtigen Differenzen zur nationalen Gesetzgebung
verzichtete der Bundesrat darauf, dem Parlament die beiden ILO- Übereinkommen Nr.
174 zur Verhütung von industriellen Störfällen und Nr. 175 über die Gleichbehandlung
von Voll- und Teilzeitbeschäftigten zur Ratifikation vorzulegen. Das Parlament nahm
lediglich den entsprechenden Bericht des Bundesrates zur Kenntnis. Die Zurückhaltung
des Bundesrates beruhte in erster Linie auf dem Umstand, dass die schweizerische
Gesetzgebung zwischen dem Schutz der Bevölkerung und jenem der Arbeitnehmenden
vor Störfällen unterscheidet. Die Regelungen, welche die Schweiz in diesem Bereich
getroffen hat, entsprechen im ersten Fall dem Übereinkommen (Störfallverordnung),
nicht aber bezüglich des Schutzes der Arbeitnehmenden (Verordnung über die
Unfallverhütung). Beim Übereinkommen Nr. 175 ist es vor allem der Koordinationsabzug
bei der zweiten Säule, welcher dazu führt, dass Voll- und Teilzeitarbeitnehmende nicht
vollumfänglich gleich behandelt werden können. Gemäss konstanter Praxis ratifiziert
die Schweiz internationale Abkommen erst dann, wenn die Bestimmungen intern erfüllt
sind. Ein Postulat der Kommission des Nationalrates mit der Bitte, die Verordnungen im
Störfallbereich dahingehend zu ändern, dass die Konvention Nr. 174 ratifiziert werden
kann, wurde - gegen den Antrag einer Kommissionsminderheit - vom Plenum knapp
gutgeheissen. 48

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 24.09.1996
MARIANNE BENTELI

Der Bundesrat unterbreitete dem Parlament ebenfalls seinen Bericht über drei
Übereinkommen der ILO, nämlich die Konventionen Nr. 176 über den Arbeitsschutz in
Bergwerken, das Protokoll von 1995 zum Übereinkommen Nr. 81 über die
Arbeitsaufsicht sowie das Übereinkommen Nr. 177 und die dazugehörige Empfehlung
über die Heimarbeit (Nr. 184). Keines dieser Abkommen enthält Bestimmungen, die mit
dem Schweizer Arbeitsrecht inkompatibel wären. In Details entspricht die
schweizerische Gesetzgebung aber nicht in allen Punkten den Vereinbarungen. Auch
hier war der Bundesrat der Ansicht, es bestehe kein Anlass, von der gängigen Praxis
abzuweichen, weshalb er vorderhand auf eine Ratifizierung verzichten möchte. Der
Ständerat entsprach bei allen drei Übereinkommen dem Antrag des Bundesrates. 49

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 08.12.1998
MARIANNE BENTELI

Gleich wie der Ständerat beschloss auch der Nationalrat, drei Abkommen der
Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) betreffend den Arbeitsschutz in Bergwerken,
die Arbeitsaufsicht in Handel und Gewerbe sowie die Arbeitsüberwachung der
Heimarbeit nicht zu ratifizieren, da diese zwar dem schweizerischen Arbeitsrecht
entsprechen, in Detailbestimmungen aber nicht mit diesem übereinstimmen. Zum
Abkommen Nr. 177 über die Heimarbeit bat der Rat allerdings in einem überwiesenen
Postulat den Bundesrat, zu prüfen, ob nicht durch einen Ausbau der
Arbeitsüberwachung in diesem Bereich die Voraussetzungen für eine Ratifizierung
geschaffen werden könnten. 50

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.03.1999
MARIANNE BENTELI

Auf Antrag des Bundesrates verwehrte der Ständerat der Ratifizierung des
Übereinkommens Nr. 181 der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) über private
Arbeitsvermittler seine Zustimmung. Das Abkommen war 1997 abgeschlossen worden
und sollte den Schutz der Arbeitnehmerinteressen sichern sowie günstige
Rahmenbedingungen für private und öffentliche Arbeitsvermittler schaffen. Bei seinem
Antrag berief sich der Bundesrat einmal mehr darauf, dass er – mit Ausnahme der
fundamentalen Abkommen der ILO – nur jene Übereinkommen ratifizieren möchte,

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 31.12.1999
MARIANNE BENTELI
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welche im Zeitpunkt der Ratifizierung bereits dem innerstaatlichen Recht entsprechen.
Beim Übereinkommen Nr. 181, dessen generelle Stossrichtung der Bundesrat nicht in
Frage stellte, widerspricht das geltende Recht beim Fehlen eines bezahlten
Mutterschaftsurlaubs und bei den nicht vorhandenen Vorschriften über einen
Mindestlohn den Forderungen des Abkommens. 51

Wie der Ständerat im Vorjahr, verweigerte auch der Nationalrat der Ratifizierung des
Übereinkommens Nr. 181 der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) über private
Arbeitsvermittler seine Zustimmung, weil das geltende Recht im Bereich des
Mutterschaftsurlaubs und des Mindestlohns den Forderungen des Abkommens nicht
entspricht. 52

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 09.03.2000
MARIANNE BENTELI

Das Parlament hatte in der Wintersession 2000 einer Revision von Art. 343 OR
zugestimmt und die Streitwertgrenze für unentgeltliche Verfahren im Arbeitsrecht auf
30'000 Fr. angehoben. Dabei wurde vergessen, dass auch im Arbeitsvermittlungsgesetz
eine entsprechende Bestimmung existiert, die nicht geändert wurde. Diese
Gesetzeslücke schlossen beide Kammern in der Sommersession diskussionslos. 53

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 05.06.2002
MARIANNE BENTELI

Gestützt auf die Ergebnisse einer vom EDI eingesetzten Arbeitsgruppe entschied der
Bundesrat, dass die Schweizerische Unfallversicherungsanstalt SUVA weiterhin das
hauptsächliche Durchführungsorgan zur Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten
(Arbeitssicherheit) mit hoheitlicher Funktion bleiben soll. Nach der Schaffung der
erforderlichen gesetzlichen Grundlagen soll sie im Bereich von Sicherheit und
Gesundheitsschutz zusätzliche Aufgaben übernehmen und neue Aktivitäten entfalten
können. 54

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.06.2002
MARIANNE BENTELI

Der Bundesrat verabschiedete seinen Bericht über die von der Internationalen
Arbeitskonferenz in den Jahren 2001 und 2002 genehmigten Instrumente. Es handelt
sich um das Übereinkommen Nr. 184 über die Sicherheit und die Gesundheit in der
Landwirtschaft sowie um ein Protokoll zu einem IAO-Abkommen über die Sicherheit
und Gesundheit der im Agrarbereich beschäftigten Arbeitnehmenden. Da das
Übereinkommen auch die selbständig Erwerbenden umfasst, also praktisch den ganzen
Bereich der Landwirtschaft, der in der Schweiz nicht in den Anwendungsbereich der
Gesetzgebung über den Schutz am Arbeitsplatz fällt, kam der Bundesrat zum Schluss,
dass das Übereinkommen nicht mit der schweizerischen Gesetzgebung vereinbar sei
und deshalb nicht ratifiziert werden könne. Gleiches gilt für das Protokoll zum
Übereinkommen Nr. 155, welches von der Schweiz ebenfalls nicht ratifiziert wurde. 55

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 29.10.2003
MARIANNE BENTELI

Als Erstrat stimmte der Ständerat in der Frühjahrssession der Senkung der Altersgrenze
für den Sonderschutz für Jugendliche am Arbeitsplatz von 20 auf 18 Jahre mit 27 zu 8
Stimmen zu. Damit gelten in Bezug auf Nacht- und Sonntagsarbeit für alle Beschäftigten
ab 18 Jahren die gleichen Schutzbestimmungen. Grundsätzlich hatte auch die Linke
gegen die generelle Senkung der Altersgrenze kaum Einwände; auch für sie machte es
wenig Sinn, für Personen zwischen 18 und 20 Jahren, welche zivilrechtlich als volljährig
gelten, Nachtarbeit grundsätzlich zu verbieten. Ständerätin Fetz (sp, BS) verlangte aber
die Beibehaltung von besonderen Schutzbestimmungen für Lehrlinge. Ein Antrag der
Linken, das Schutzalter für Lehrlinge bei 20 Jahren zu belassen, fand zwar bei einem
Teil der CVP-Abgeordneten, nicht aber bei der Ratsmehrheit Anklang und wurde mit 27
zu 11 Stimmen abgelehnt. Bundesrat Deiss hatte als Gegenargument gegen diesen Antrag
ins Feld geführt, dass die Sozialpartner in Branchen mit regelmässiger Nachtarbeit auch
nach der Gesetzesänderung ohne weiteres Sonderbestimmungen für ihre Lehrlinge
vereinbaren können. Die Jugendsektionen der Gewerkschaften und der SP
protestierten gegen diesen Entscheid und drohten, sollte er vom Nationalrat bestätigt
werden, mit einem Referendum. 56

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.03.2005
HANS HIRTER
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Gegen das Votum des links-grünen Lagers trat der Nationalrat mit 99 gegen 64 Stimmen
auf die im Vorjahr vom Ständerat beschlossene Revision des Arbeitsgesetzes und damit
auf den Antrag des Bundesrates ein, den Sonderschutz für Jugendliche am
Arbeitsplatz von 20 auf 18 Jahre zu senken. Betroffen sind Nacht- und Sonntagsarbeit.
Der bereits in der kleinen Kammer eingebrachte Antrag der SP und der GP, zumindest
die Lehrlinge von der Neuregelung auszunehmen, da sie durch das in der Schweiz
geltende duale Ausbildungssystem (Berufsschule und praxisbezogene Lehre) besonders
belastet seien, wurde mit 91 zu 79 Stimmen abgelehnt; einzelne CVP-Vertreter
schlossen sich hier der Linken an. In der Gesamtabstimmung wurde die
Gesetzesänderung mit 100 zu 72 Stimmen angenommen, was darauf zurückzuführen
war, dass sich die CVP-Abgeordneten nach einigem Zögern doch mehrheitlich hinter
den Entwurf stellten. In der Schlussabstimmung passierte die Revision im Ständerat mit
38 zu sechs und im Nationalrat mit 114 zu 76 Stimmen. Das von den
Jugendorganisationen der SP und der Gewerkschaften angedrohte Referendum wurde
nicht ergriffen. 57

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 23.06.2006
MARIANNE BENTELI

Der Bundesrat schickte im Oktober eine Teilrevision des Obligationenrechts in die
Vernehmlassung. Damit soll die maximale Entschädigung für Arbeitnehmer bei
missbräuchlicher Kündigung von sechs auf zwölf Monatslöhne erhöht werden. Der
Bundesrat betonte dabei, dass sich der seit 1989 geltende Kündigungsschutz
grundsätzlich bewährt habe, allerdings habe sich die Sanktionsmöglichkeit von sechs
Monatslöhnen bei schweren Fällen von missbräuchlichen Kündigungen als zu schwach
erwiesen. Nicht verschärft werden sollen laut Bundesrat die Sanktionsmöglichkeiten bei
missbräuchlichen Kündigungen von Personen, die einem Arbeitnehmerverband
angehören oder gewerkschaftlich organisiert sind. 58

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 02.10.2010
NATHALIE GIGER

En novembre, le Conseil fédéral a présenté son message sur la révision partielle du
code des obligations (CO) portant sur la protection des lanceurs d’alerte
(« Whistleblower »), c’est-à-dire les personnes qui signalent des faits répréhensibles
sur leur lieu de travail. L’objectif de cette révision consiste à établir les critères selon
lesquels ces signalements sont considérés comme licites. Etant donné que de
nombreuses critiques ont été émises lors de la procédure de consultation, le Conseil
fédéral a proposé de ne pas étendre la protection contre les licenciements en la
matière. Le gouvernement souhaite simplement concrétiser le procédé d’un
signalement licite en préconisant un modèle de « cascade ». D’après cette proposition,
un signalement sera considéré comme licite s’il est d’abord adressé à l’employeur,
ensuite aux autorités et en dernier ressort au public. De cette manière, l’employeur
aura la possibilité de remédier en premier à ces irrégularités. 59

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 20.11.2013
LAURENT BERNHARD

Der Ständerat stimmte in der Herbstsession 2014 einer vom Bundesrat im Vorjahr
präsentierten Teilrevision des Obligationenrechts (OR) im Grundsatz zu. Durch die
Anpassungen sollen Personen, die an ihrem Arbeitsplatz Unregelmässigkeiten
aufdecken, intern melden oder öffentlich machen ("Whistleblower"), vor
ungerechtfertigter Entlassung und weiterer Diskriminierung geschützt werden. Die OR-
Teilrevision ging auf eine Motion Gysin (sp, BL) aus dem Jahr 2003 zurück, die in der
Sommersession 2007 überwiesen worden war. Die Teilrevision umfasst eine Definition,
die regelt, unter welchen Voraussetzungen Whistleblowing rechtmässig ist. Eine
Unregelmässigkeit muss stets zuerst an eine interne Stelle gemeldet werden. Der
Ständerat verzichtete auf die Möglichkeit, dass interne Meldungen auch anonym
erfolgen könnten. Das Einschalten der Behörden ist erst möglich, wenn der Arbeitgeber
innerhalb einer höchstens 60-tägigen Frist keine oder nur ungenügende Massnahmen
zur Klärung ergreift. Zu den Ausnahmenfällen, die eine direkte Meldung an die
Behörden zulässt, gehören unter anderem die unmittelbare Gefährdung des Lebens,
der Gesundheit, der Sicherheit oder der Umwelt. Der Gang an die Öffentlichkeit soll nur
dann möglich sein, wenn die zuständige Behörde den Whistleblower nicht innerhalb
von 14 Tagen über das weitere Vorgehen informiert. Die Ratslinke, die mehrheitlich
gegen die Vorlage stimmte, sah in der Teilrevision keine Verbesserung für potenzielle
Whistleblower, sondern eine Verschlechterung des Schutzes der Arbeitnehmenden. Der
Nationalrat hatte sich vor Ende 2014 nocht nicht mit der OR-Teilrevision
auseinandergesetzt, jedoch dessen Kommission für Rechtsfragen (RK-NR). Ende
November empfahl die Kommission der grossen Kammer auf die Vorlage einzutreten,
diese aber gleichzeitig auch an den Bundesrat zurückzuweisen. Der Entwurf müsse, so
die Meinung der Kommission, "verständlicher" und "einfacher" formuliert werden. 60

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 22.09.2014
DAVID ZUMBACH
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In der Sondersession vom Mai 2015 befasste sich der Nationalrat mit einer Teilrevision
des Obligationenrechts (OR), mit der die Rechtmässigkeit von Whistleblowing geklärt
und der Schutz von Personen, die an ihrem Arbeitsplatz Unregelmässigkeiten
aufdecken, verbessert werden sollte. Die grosse Kammer folgte dabei dem Antrag ihrer
Rechtskommission (RK-NR) und wies die Vorlage mit 134 zu 49 Stimmen bei 1 Enthaltung
an den Bundesrat zurück. Für die Kommission begründete Nationalrat Jositsch (sp, ZH)
die Rückweisung damit, dass die Vorlage derart kompliziert formuliert sei, dass es
insbesondere für den normalen Rechtsanwender und damit den potenziellen
Whistleblower zu schwierig sei, tatsächlich herauszufinden, wie er sich im konkreten
Fall zu verhalten habe. An der Grundstruktur der Vorlage, insbesondere am
vorgeschlagenen Kaskadenmechanismus und dem Anreiz für die Schaffung interner
Meldestellen, soll der Bundesrat jedoch festhalten. Eine von der SVP unterstützte
Minderheit Schwander (svp, SZ) wollte indes nicht auf die Vorlage eintreten. Die heutige
Lösung sei besser als das, was vorliege, so Schwander. Stimmt der Ständerat, der in der
ersten Lesung den bundesrätlichen Vorschlag in einigen Punkten angepasst hatte, dem
Nationalrat in der zweiten Beratungsrunde zu, geht das Geschäft definitiv an den
Bundesrat zurück. 61

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 05.05.2015
DAVID ZUMBACH

Der Bundesrat muss die Teilrevision des Obligationenrechts (OR), mit der sogenannte
Whistleblower, die Unregelmässigkeiten am Arbeitsplatz aufdecken und melden, besser
geschützt werden sollen, definitiv noch einmal überarbeiten. Der Ständerat folgte
diskussionslos dem Nationalrat, der sich anlässlich der Sondersession vom Mai 2015 für
eine Rückweisung der Vorlage ausgesprochen hatte, weil diese, so Nationalrat Jositsch
(sp, ZH) für die RK-NR, viel zu kompliziert formuliert sei. 62

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 10.09.2015
DAVID ZUMBACH

Après le renvoi du projet relatif à la protection en cas de signalement d'irrégularités
par le travailleur au Conseil fédéral, ce dernier a présenté un message additionnel.
Pour apporter plus de clarté, il a révisé la partie sur la procédure de signalement. Le
langage, les formulations et la structure des articles ont été modifiés. Des éléments de
définition ou de concrétisation ont été supprimés. Toutefois, le contenu n'a pas été
révisé, comme le demandait le Parlement. La complexité inhérente à la procédure
demeure.
La CAJ-CN a analysé les nouvelles propositions à l'aune des auditions d'experts en droit
du travail et lors de rencontres avec les partenaires sociaux. Constatant l'effritement du
soutien des partenaires sociaux, elle a proposé, par 19 voix contre 4, de refuser le
projet. Une minorité a appuyé le projet du Conseil fédéral, prônant une réglementation
légale claire en la matière. 63

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 03.05.2019
DIANE PORCELLANA

En vote d'ensemble, le Conseil national rejette finalement le projet révisé du Conseil
fédéral relatif à la protection en cas de signalement d'irrégularités par le travailleur,
par 144 voix contre 27 et 6 abstentions. Lors des débats parlementaires, les Verts, les
socialistes et les libéraux-radicaux avaient critiqué la complexité et le manque de clarté
de la procédure de dénonciation. Seuls le PDC et le PBD avaient supporté la proposition
de la minorité de la commission qui soutenait le projet du Conseil fédéral. Il était pour
eux nécessaire d'accepter le projet afin d'assurer une sécurité juridique aux
entreprises ainsi qu'aux employées et employés. 64

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 03.06.2019
DIANE PORCELLANA

La CAJ-CE propose, par 6 voix contre 2 et 4 abstentions, d'entrer en matière sur le
projet révisé du Conseil fédéral relatif à la protection en cas de signalement
d'irrégularités par le travailleur. Elle soutient les nouvelles propositions du Conseil
fédéral. La solution «en cascade» lui semble appropriée et proportionnée. 65

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 30.10.2019
DIANE PORCELLANA

Le Conseil des Etats a soutenu, par 26 voix contre 16, le projet du Conseil fédéral sur
les lanceurs d'alerte. Contrairement à l'avis du Conseil national, les sénatrices et
sénateurs estiment nécessaire de préciser les conditions auxquelles les travailleurs
peuvent signaler des problèmes dans le droit du travail. Comme la CAJ-CE, le Conseil
des Etats juge la solution «en cascade» appropriée et proportionnée. Paul Rechsteiner
(ps, SG) aurait souhaité que les lanceurs d'alertes puissent s'adresser à une autorité,
également s'ils risquent d'être licenciés ou de subir d'autres désavantages que ceux
énoncés dans le projet révisé du Conseil fédéral. Au regret de la gauche, les résiliations
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abusives, après une alerte licite, ne seront pas déclarées nulles. 66
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